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VORWORT

Martin Henssler feiert am 11. Juni 2023 seinen 70.Geburtstag. Mit dieser Festschrift wol-
len Freunde, Schüler und Weggefährten eine Galionsfigur der Rechtswissenschaft und einen
Brückenbauer zwischen den verschiedenen Disziplinen des Arbeits-, Wirtschafts- und
Anwaltsrechts, zwischen der Wissenschaft und der Praxis und nicht zuletzt zwischen der
Rechtswissenschaft und der Rechtspolitik ehren.

Martin Henssler wurde 1953 in Stuttgart geboren. Dort besuchte er von 1960 bis 1964
die Grundschule und anschließend bis zum Abitur im Jahr 1972 das Dillmann-Gymnasium.
Nach einer Banklehre, die er 1974 mit der Kaufmannsgehilfenprüfung abgeschlossen hatte,
nahm er im Wintersemester 1974/75 das Studium der Rechtswissenschaften im Rahmen
der einstufigen Juristenausbildung an der Universität Konstanz auf, das aus einem sechs-
semestrigen Grundstudium mit Zwischenprüfung (als Ersatz für die erste Prüfung), einem
sich direkt anschließenden zweijährigen praktischen Teil (identisch mit der Referendarzeit)
sowie einem einjährigen Vertiefungsstudium bestand und mit dem zweiten juristischen
Staatsexamen abschloss. Martin Hensslers außerordentliche juristische Begabung, die ihm
familiär in die Wiege gelegt wurde – sein Vater war Ministerialdirigent im Justizministerium
Baden-Württemberg –, zeigte sich schon früh. So belegte er im mit der Note „gut“ bestan-
denen Assessorexamen die Platzziffern 1 und 2.

1981 wurde Martin Henssler wissenschaftlicher Mitarbeiter von Bernd Rüthers am Kon-
stanzer Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Handelsrecht und Rechtstheorie, an
dem er zuvor schon als Hilfskraft tätig gewesen war. Im gleichen Jahr heiratete er seine erste
Frau Friederike, die 2012 viel zu früh verstorben ist. Aus der Ehe gingen die Söhne Jonathan
(1986) und Simon (1988) sowie die Tochter Anna Maria (1992) hervor, zu denen er bis
heute eine sehr enge Beziehung pflegt.

Im Februar 1983 wurde Martin Henssler mit der Arbeit „Der Arbeitsvertrag im Konzern“
promoviert, die – bei seinem akademischen Lehrer ein absoluter Ausnahmefall – die Höchst-
note summa cum laude erhielt. Bei der Wahl des Dissertationsthemas zeigten sich schon früh
das Interesse und die besondere Begabung des Jubilars, Fragestellungen an der Schnittstelle
von Arbeits- und Gesellschaftsrecht rechtsgebietsübergreifend in den Blick zu nehmen. In
einem wissenschaftlichen Umfeld, das seit vielen Jahren zur Spezialisierung und zur Anhäu-
fung von Detailwissen neigt, ist Martin Henssler einer der letzten „Generalisten“, der auf
eine breite Expertise in den Gebieten des Bürgerlichen Rechts, des Arbeits- undWirtschafts-
rechts und nicht zuletzt des Berufsrechts zurückgreifen kann.

Neben die breite wissenschaftliche Ausrichtung tritt mit dem Gespür für praxisrelevante
Themen und der Orientierung auf praxistaugliche Lösungen ein zweites Charakteristikum
der Arbeitsweise Martin Hensslers. Auch diese Eigenschaft lässt sich schon früh in seiner
beruflichen Laufbahn beobachten. Im Oktober 1983 trat er eine Stelle als Staatsanwalt bei
der Staatsanwaltschaft Konstanz an. 1985 wechselte er als Richter für Zivilsachen zunächst
an die Amtsgerichte Überlingen und Konstanz, 1986 dann an das Landgericht Konstanz.
Während seiner Tätigkeit im Justizdienst blieb er der Universität Konstanz als Lehrbeauftrag-
ter verbunden. Ab Oktober 1986 ließ er sich als „Praktiker“ an die Universität abordnen,
eine in Konstanz bis heute geübte wie geschätzte Praxis.

Im Februar 1990 erfolgte die Habilitation mit der wiederum unter Betreuung von Bernd
Rüthers entstandenen, 1994 veröffentlichten und vielfach rezensierten Arbeit über „Risiko
als Vertragsgegenstand“. Seine damals erlangten, andere Wissenschaften, insbesondere die
Ökonomie, einbeziehenden Erkenntnisse zu den privatrechtlichen Folgen unvorhergesehe-
ner Ereignisse haben ua Eingang in die Geschäftsgrundlagendogmatik gefunden. Die Uni-
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versität Konstanz verlieh ihm die Lehrbefugnis für die Fächer Bürgerliches Recht, Handels-
recht, Wirtschaftsrecht und Arbeitsrecht.

Durch die Vertretung eines Lehrstuhls für Bürgerliches Recht im Sommersemester 1990
war ein erster Kontakt zur Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln
geknüpft. Der junge Privatdozent hinterließ offenbar einen hervorragenden Eindruck, mün-
dete die Vertretung doch sogleich in den Ruf auf eine C 3-Professur für Bürgerliches Recht
und Arbeitsrecht. Zunächst gab er dem Werben der Kölner Fakultät jedoch nicht nach,
sondern folgte – mit Blick auf die familiäre Verwurzelung in Baden-Württemberg nahe-
liegend – zum Wintersemester 1990/91 dem parallel erteilten Ruf auf eine C 3-Professur
für Bürgerliches Recht und Zivilprozessrecht an der Universität Heidelberg. Allerdings sollte
die Station in Heidelberg nur von kurzer Dauer sein, denn die Kölner Fakultät ließ nicht
locker. Bereits ein Jahr später nahm Martin Henssler unter Ablehnung paralleler Rufe auf
eine C 4-Professur für Bürgerliches Recht, Handels-, Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht an
der Universität Passau und eine C 4-Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirt-
schaftsrecht an der Universität Rostock – weitere angekündigte Rufe konnten wegen der
bereits erfolgten Annahme des Kölner Rufes nicht mehr ergehen – den Ruf auf einen Lehr-
stuhl (C 4) für Bürgerliches Recht, Arbeits- und Wirtschaftsrecht sowie Anwaltsrecht an der
Universität zu Köln an. Nicht nur die Anzahl der Rufe, sondern auch die Bandbreite der
Denominationen der betreffenden Professuren, die dem jungen Wissenschaftler angetragen
wurden, ist außerordentlich und ein früher Beleg für die breite juristische Begabung des
Jubilars.

Mit der Übernahme des Kölner Lehrstuhls verbunden war die Leitung des zunächst noch
als An-Institut ausgestalteten Instituts für Anwaltsrecht. Das Institut war 1988 auf Initiative
von Peter Hanau, damals Rektor der Universität zu Köln, und Ludwig Koch, seinerzeit Prä-
sident des Deutschen Anwaltvereins und Rechtsanwalt in Köln, als erstes Institut seiner Art
in Deutschland gegründet worden und machte sich fortan die Förderung der Belange der
Anwaltschaft zur Aufgabe. Es trägt bis heute ganz maßgeblich dazu bei, dass in der Hoch-
schulausbildung der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Kölner Universität die Brücke
zwischen Rechtswissenschaft und anwaltlicher Praxis geschlagen wird. Seit 1996 leitet
Martin Henssler zudem das Dokumentationszentrum für Europäisches Anwalts- und Notar-
recht, eine eigenständige, dem Institut für Anwaltsrecht angegliederte Einrichtung, die
gegründet wurde, um der stetig wachsenden Bedeutung des Europarechts für die Rahmen-
bedingungen der anwaltlichen Tätigkeit und der Globalisierung der Rechtsberatung durch
rechtsvergleichende Forschung Rechnung zu tragen.

Eine besondere Bedeutung in der akademischen Laufbahn von Martin Henssler nimmt
sicherlich das Jahr 1997 ein. In diesem Jahr wurde er nicht nur von der Mitgliederversamm-
lung in den erweiterten Vorstand der Zivilrechtslehrervereinigung gewählt, deren 1. Vorsit-
zender er später – von 2007 bis 2011 – war. Ebenfalls 1997 erreichte ihn der Ruf auf den
Lehrstuhl seines akademischen Lehrers in Konstanz (der anstehende Ruf auf die Nachfolge
Wolfgang Zöllners in Tübingen war damit gesperrt). Die Kölner Fakultät legte sich abermals
ins Zeug und warf zur Abwehr des – aufgrund der Unterstützung des Stuttgarter Ministe-
riums – großzügigen Konstanzer Ausstattungsangebots die Nachfolge Herbert Wiedemanns
im Institut für Arbeits- und Wirtschaftsrecht in die Waagschale. Für Martin Henssler und
seine Familie stand damit eine Richtungsentscheidung an: zurück an die Heimatuniversität
am schönen Bodensee, wo die Familie noch ein Haus besaß, oder Übernahme des großen
und traditionsreichen Kölner Instituts?

Die Entscheidung für Köln sollte der Jubilar nicht bereuen. Im Oktober 1998 übernahm
er die Geschäftsführung des Instituts für Arbeits- und Wirtschaftsrecht, die er bis zu seiner
Pensionierung innehatte. Im gleichen Jahr wurde er in die Ständige Deputation des Deut-
schen Juristentages gewählt, deren Vorsitzender er von 2006 bis 2012 als Nachfolger Paul
Kirchhofs war. Als Vorsitzender war er zugleich Präsident des 67., 68. und 69. Deutschen
Juristentages, wobei der Berliner „Jubiläumsjuristentag“ zum 150-jährigen Bestehen des
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Deutschen Juristentages im Jahr 2010 besonders hervorsticht. Martin Henssler war es auch,
der den DJT der jüngeren Juristengeneration geöffnet hat. Auf seine Initiative hin dürfen
studentische Seminargruppen bis heute nicht nur kostenfrei am Fachprogramm des Juristen-
tages teilnehmen, sondern auch in kleiner, geschützter Runde mit dem Abteilungsvorstand
diskutieren. Insbesondere wegen seiner Verdienste um den Deutschen Juristentag hat Martin
Henssler 2012 aus den Händen der damaligen Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse erhalten.

Das Arbeitsrecht hat Martin Henssler aus seinem „Haus im Weyertal“ heraus über viele
Jahre hinweg als Autor und Herausgeber geprägt. Von seinem Vorgänger Herbert Wiede-
mann übernahm er im Jahr 2000 als geschäftsführender Herausgeber die Schriftleitung der
Zeitschrift „Recht der Arbeit“ (RdA), die er bis heute, seit diesem Jahr gemeinsam mit sei-
nem Schüler und Nachfolger Clemens Höpfner, ausübt. Daneben ist er Mitherausgeber und
Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der „Zeitschrift für Arbeitsrecht“ (ZFA), Mitheraus-
geber der „Schriften des Instituts für Arbeits- und Wirtschaftsrecht der Universität zu Köln“,
Initiator und Mitherausgeber der Schriftenreihe „Studien zum deutschen und europäischen
Arbeitsrecht“, Mitherausgeber des Arbeitsrecht-Kommentars „HWK“ (Henssler/Willem-
sen/Kalb) sowie der Handbücher „Der Tarifvertrag“ (Henssler/Moll/Bepler), „Arbeitsrecht
in Europa“ (Henssler/Braun) und „Arbeitnehmerüberlassung und Werkverträge“ (Henssler/
Grau), Bandredakteur des „arbeitsrechtlichen“ 5. Bandes (wie auch des 6. Bandes) des Mün-
chener Kommentars zum BGB (aktuell in 9. Auflage 2023) und nicht zuletzt Mitveranstalter
des traditionsreichen Wiesbadener Seminars für Arbeitsrecht.

Zum Individualarbeitsrecht hat Martin Henssler mit seiner Kommentierung der
§§ 615–619a und §§ 623–630 BGB sowie einer Reihe von Beiträgen zum Arbeitszeitrecht,
zum Kündigungsschutzrecht, zu den Auswirkungen der Schuldrechtsreform auf das Arbeits-
recht, zum Fremdpersonaleinsatz sowie zum Arbeitnehmerbegriff in Deutschland und
Europa wichtige Impulse geliefert. Mit dem Handbuch „AGB-Kontrolle vorformulierter
Arbeitsbedingungen“ (Henssler/Moll) zeigte der Jubilar einmal mehr, dass er es versteht,
Wissenschaft mit der und für die Praxis auf höchstem Niveau zu betreiben. Den Studieren-
den ist er als Autor des von seinem Lehrer übernommenen Lehrbuchs zum Arbeitsrecht
(Brox/Rüthers/Henssler, 20. Auflage 2020) bekannt.

Im Zentrum der wissenschaftlichen Tätigkeit Martin Hensslers im Arbeitsrecht stand und
steht allerdings das Kollektivarbeitsrecht, und zwar – neben dem Recht der Unternehmens-
mitbestimmung an der Schnittstelle zum Gesellschaftsrecht – vor allem das Tarifvertragsrecht.
Damit setzte er eine lange Tradition im „AWR“ fort, das seit der Gründung des Instituts im
Jahr 1929 durch Hans Carl Nipperdey stets den Anspruch hatte, ein Motor für die Entwick-
lung des Tarifvertragsrechts zu sein. Beispielhaft zu nennen sind aus der Vielzahl der Beiträge
des Jubilars seine Monographien zur sozialen Mächtigkeit von Gewerkschaften (2006) und
zum fehlerhaften Tarifvertrag (mit Höpfner und Orlowski, 2012), seine Kommentierungen
des Tarifvertragsgesetzes im „HWK“ und der „Tarifgebundenheit durch Inbezugnahme“ im
Handbuch „Der Tarifvertrag“, die frühen Beiträge „Tarifautonomie und Gesetzgebung“
(ZFA 1998, 1), „Firmentarifverträge und unternehmensbezogene Verbandstarifverträge“
(ZFA 1998, 517) und „Unternehmensumstrukturierung und Tarifrecht“ (Festschrift für Gün-
ter Schaub, 1998, 311), seine kritische Begleitung des Grundsatzes der Tarifeinheit bis hin zur
gesetzlichen Regelung in § 4a TVG (ua in RdA 2011, 65 und RdA 2015, 222) sowie nicht
zuletzt seine rechtspolitischen Vorschläge zur Stärkung der Tarifbindung (in RdA 2021, 1).

Hervorzuheben ist schließlich der Entwurf eines Arbeitsvertragsgesetzes, den der Jubilar
gemeinsam mit seinem Kölner Kollegen Ulrich Preis im Auftrag der Bertelsmann Stiftung
in den Jahren 2006 und 2007 vorgelegt hat und der im April 2007 von der Deutschen
Gesellschaft für Gesetzgebung e.V. mit dem erstmals vergebenen „Preis für gute Gesetz-
gebung” ausgezeichnet worden ist. Dass es nicht gelungen ist, den Entwurf politisch durch-
zusetzen, obwohl seine Ausgewogenheit allenthalben gelobt wurde, ist letztlich ein Zeichen
für die partielle Handlungsunfähigkeit des Gesetzgebers in der Zange der Sozialpartner.
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Im Gesellschaftsrecht deckt Martin Henssler ebenfalls die ganze Breite der Disziplin ab.
Sein besonderes Interesse gilt aber den gesellschaftsrechtlichen Strukturen großer Freiberuf-
lerzusammenschlüsse. Es ist ihm ein Anliegen, diese speziellen Gebilde nicht nur zu verste-
hen und anderen verständlich zu machen, sondern auch darauf hinzuwirken, dass ihren
Eigenheiten auf rechtspolitischem Wege so Rechnung getragen wird, wie dies ihrer wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung entspricht. In diesem Zusammenhang kriti-
sierte er immer wieder das Fehlen einer adäquaten Rechtsformalternative für derartige
Zusammenschlüsse in Deutschland. Um diese Kritik zu unterfüttern, hat er sich intensiv
rechtsvergleichend mit den für die Praxis attraktiveren Angeboten im Ausland, insbesondere
der (britischen und amerikanischen) „Limited Liability Partnership“ (LLP), auseinander-
gesetzt und vermochte daher präzise die Gründe für ihren außergewöhnlichen Erfolg in
Deutschland aufzuzeigen. Als dann mit der PartG mbB endlich eine „deutsche Antwort“
auf die LLP gefunden wurde, war er einer der ersten, der die weiterhin verbleibenden
Defizite des deutschen Personengesellschaftsrechts benannte (vgl. nur AnwBl 2014, 96).
Maßstabsetzend ist bis heute sein 1997 in erster Auflage erschienener Kommentar zum Part-
nerschaftsgesellschaftsgesetz aus der gelben Reihe des Beck-Verlags, den er nach wie vor
(3. Auflage 2018) in Alleinautorschaft gestaltet. Auch sein 2001 im Zusammenwirken mit
Michael Streck in Erstauflage erschienenes „Handbuch des Sozietätsrechts“ (2. Auflage 2011
als „Handbuch Sozietätsrecht“, 3. Auflage in Planung) sowie seine Kommentierung des
GbR-Rechts in dem von Dorothea Prütting herausgegebenen Medizinrechtskommentar
(seit 2. Auflage 2012; inzwischen 6. Auflage 2022) sind Ausdruck seiner vielfältigen Erfor-
schung von Freiberuflerzusammenschlüssen.

Es wäre aber viel zu eng, Martin Hensslers Wirken im Gesellschaftsrecht allein mit Blick
auf Freiberuflergesellschaften zu würdigen. Auch das Recht der OHG und KG hat stets seine
Beachtung gefunden, etwa im „Henssler/Strohn“ oder im Beck Online-Großkommentar.
Nie wollte er sich damit abfinden, dass der Gesetzgeber Personengesellschaften jahrzehnte-
lang bloß die Rolle als ungeliebte „Stiefkinder“ des deutschen Gesellschaftsrechts zugewiesen
hat, wie er es einmal formuliert hat. In der sich an der „ARGE Weißes Ross“-Entscheidung
des BGH entzündenden Debatte um eine längst überfällige Reform des Personengesell-
schaftsrechts nahm der Jubilar – insbesondere in seinem vieldiskutierten Referat auf dem
71. DJT 2016 in Essen – folgerichtig eine sehr progressive Position ein. Letztlich (noch)
erfolglos forderte er eine Gesamtreform des Personengesellschaftsrechts und eine vollständige
Aufgabe des antiquierten Begriffs des Handelsgewerbes, an den das Recht der OHG und KG
anknüpft, zugunsten einer Öffnung der Personenhandelsgesellschaften für sämtliche Markt-
teilnehmer einschließlich der Freiberufler. Das 2024 in Kraft tretende MoPeG, das insoweit
nur wenig Fortschritt bietet (vgl. aber immerhin § 107 Abs. 1 S. 2 HGB nF), muss ihm vor
diesem Hintergrund als bloßes „Reförmchen“ erscheinen. Dass Martin Henssler die Zukunft
des reformierten Personengesellschaftsrechts weiter aktiv mitgestalten wird, zeigt sich schon
daran, dass er die seit 2023 im Nomos-Verlag erscheinende Zeitschrift für das Recht der Per-
sonengesellschaften und Einzelunternehmen (ZPG) nicht nur mitbegründet, sondern gleich
auch die Funktion des Mitherausgebers und -schriftleiters übernommen hat.

Neben dem Personengesellschaftsrecht gilt Martin Hensslers Hauptaugenmerk der Unter-
nehmensmitbestimmung. Seit der 2. Auflage 2006 ist er Mitherausgeber eines renommierten
Kommentars zum Mitbestimmungsrecht (Ulmer/Habersack/Henssler, später Habersack/
Henssler, 4. Auflage 2018). Früh hat er erkannt, welche Umwälzungen das deutsche System
der Unternehmensmitbestimmung durch die europäische Niederlassungsfreiheit und den
damit einhergehenden gesellschaftsrechtlichen Systemwettbewerb erfahren würde und wei-
terhin erfährt. In diesem Zusammenhang hat er sich intensiv mit der Societas Europaea und
ihrem Mitbestimmungssystem befasst, wobei seine Überlegungen dem Vernehmen nach
vielen heute als SE organisierten Unternehmen als Blaupause gedient haben sollen.

Hervorzuheben ist daneben Martin Hensslers Wirken als Herausgeber bedeutender
gesellschaftsrechtlicher Kommentare und als Lehrbuchautor. Zu nennen ist zunächst der
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„Henssler/Strohn“, welcher sich seit der Erstauflage 2011 (6. Auflage 2023 im Erscheinen)
schnell zu einem beliebten Praktikerkommentar entwickelt hat. Zudem übernahm der
Jubilar die geradezu herkulisch anmutende Aufgabe des Gesamtherausgebers des mittlerweile
zu einer beachtlichen Größe angewachsenen Beck Online-Großkommentars zum Handels-
und Gesellschaftsrecht. Den Studierenden des Unternehmensrechts ist er vor allem als Autor
des Grundrisses „Handelsrecht“ (Brox/Henssler) bekannt, den er seit der 19. Auflage 2006
immer wieder akribisch an neue Lernbedürfnisse anpasst (aktuell 23. Auflage 2020). Dass
Martin Henssler schließlich nicht nur über ein eigenes Lehrbuch zum Bilanzrecht (Dicken/
Henssler, 2. Auflage 2021) verfügt, im Aktienrecht mit dem Konzernrecht ausgerechnet eine
Grand-Cru-Lage beackert (in Küting/Weber, Handbuch der Rechnungslegung, 5. Auf-
lage 2002), sondern auch Mitautor des einflussreichen „Kölner Entwurfs“ des Verbandsstraf-
rechts war (Henssler/Hoven/Kubiciel/Weigend, Grundfragen eines modernen Verbands-
strafrechts, 2017), zeigt, dass er auch im Gesellschaftsrecht nie davor zurückgescheut hat, die
harten Nüsse knacken zu wollen.

Allein schon die Breite und Tiefe der Durchdringung des Arbeits- und Wirtschaftsrechts
sind bewundernswert. Vollends zum Solitär wird der Jubilar jedoch dadurch, dass er dem
Anwaltsrecht auch nach seinem fakultätsinternen Wechsel ins „AWR“ die Treue gehalten
hat. Trotz seiner vielfältigen neuen Aufgaben nahm und nimmt das Anwaltsrecht weiterhin
großen Raum in Forschung und Lehre ein. Martin Henssler blieb Direktor des Instituts für
Anwaltsrecht und übernahm 2008 nach dem Ausscheiden seiner Nachfolgerin Barbara
Grunewald sogar wieder, gemeinsam mit Hanns Prütting, dessen Geschäftsführung, die er
auf Wunsch der Fakultät über seine Pensionierung hinaus bis heute innehat. Seinem Wirken
ist es maßgeblich zu verdanken, dass das Institut im Bereich des Anwaltsrechts als „Leucht-
turm“ in Wissenschaft und Lehre gilt (vgl. die damalige Bundesjustizministerin Brigitte
Zypries, in: Henssler/Prütting, Anwaltschaft und Wissenschaft im Dialog, 2009, S. 9). Durch
die jüngst erfolgte Umwandlung des bisherigen An-Instituts in ein reguläres Institut der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln ist das Institut für Anwaltsrecht
noch stärker und zukunftsfest im Fakultätsleben und den organisatorischen Fakultätsstruktu-
ren verankert. Für seine außerordentlich großen Verdienste um das Anwaltsrecht und die
Anwaltschaft ist Martin Henssler 2022 beim Deutschen Anwaltstag in Hamburg mit dem
Ehrenzeichen der Deutschen Anwaltschaft ausgezeichnet worden. All dies ist Ausdruck der
hohen Wertschätzung der vom Jubilar initiierten anwaltsrechtlichen Forschung und Aus-
bildung durch die Universität zu Köln.

Als Querschnittsmaterie umfasst der Begriff Anwaltsrecht sämtliche Vorschriften, die mit
der anwaltlichen Berufstätigkeit in Zusammenhang stehen. Hierzu zählen etwa Regelungen
zur Organisation des Berufs, zur Zulassung zur Anwaltschaft, zu den Grundpflichten des
Rechtsanwalts, zu Aufklärungs- und Informationspflichten gegenüber der Mandantschaft,
zur Berufsaufsicht und zu berufsrechtlichen Sanktionen sowie zu Fragen des Anwaltsvertrags,
des Haftungsrechts und des Vergütungsrechts. All diese Fragen hat Martin Henssler in hun-
derten Veröffentlichungen mehrfach aufgegriffen und dabei entscheidend zur maßvollen
Fortentwicklung des Berufsrechts unter Berücksichtigung der gravierenden Umwälzungen,
die der Rechtsdienstleistungsmarkt in den vergangenen Jahrzehnten erfahren hat, beigetra-
gen. Aus seiner Forschungsarbeit sticht vor allem der 1997 in erster Auflage erschienene,
gemeinsam mit Hanns Prütting herausgegebene Kommentar zur Bundesrechtsanwaltsord-
nung heraus (die Arbeiten an der in Kürze erscheinenden 6. Auflage sind abgeschlossen). Als
weitere von ihm verantwortete Werke sind neben dem „Henssler/Prütting“ der „Henssler/
Gehrlein/Holzinger“ (Handbuch der Beraterhaftung, 2. Auflage 2023), der bereits erwähnte
„Henssler/Streck“ (Handbuch Sozietätsrecht, 2. Auflage 2011) und der „Deckenbrock/
Henssler“ (Kommentar zum Rechtsdienstleistungsgesetz, 5. Auflage 2021) hervorzuheben.
Hinzu kommt die viel beachtete, ebenfalls bereits erwähnte Alleinkommentierung des Part-
nerschaftsgesellschaftsgesetzes (3. Auflage 2018). Internationale Entwicklungen des Anwalts-
rechts verfolgt er aufmerksam, enge Kontakte pflegt er vor allem nach Japan, Frankreich und
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Italien. Sein Interesse, anwaltsrechtliche Fragestellungen wissenschaftlich vertieft auszuleuch-
ten, hat er an viele Schüler weitergegeben. Längst ist von einer „Kölner Schule“ des Anwalts-
rechts die Rede. Die von ihm gegründete Schriftenreihe zum Anwaltsrecht, die inzwischen
über 100 Bände umfasst und vor allem die im Institut entstandenen Doktorarbeiten behei-
matet, ist insoweit beredtes Zeugnis.

Die anwaltsorientierte Lehre liegt Martin Henssler am Herzen. Auch hier bietet das Insti-
tut vielfältige Veranstaltungen an. Ein Höhepunkt waren stets die jährlichen dreitägigen
Seminare zur Vertragsgestaltung in den Weinregionen von Rhein oder Mosel, an denen
immer auch Vertreter der Praxis beteiligt waren. Namentlich mit Günter Brambring verbin-
det den Jubilar eine jahrzehntelange fruchtbare Zusammenarbeit, und zwar nicht nur im
fachlichen Teil, sondern auch bei der Weinprobe, die stets ein fester Bestandteil des Seminars
war.

Auch wenn der Anwaltschaft sein besonderes Interesse galt, hat Martin Henssler immer
die Entwicklungen in allen freien Berufen im Blick gehabt. Das zeigen nicht nur seine For-
schungsarbeiten zur Partnerschaftsgesellschaft, sondern wird auch an der von ihm Ende 2012
initiierten Gründung des Europäischen Zentrums für Freie Berufe deutlich. Das EuZFB geht
als fakultätsübergreifende Einrichtung der Universität vor allem der Frage nach, wie sich die
Stellung der Freien Berufe – auch unter Berücksichtigung rechtsvergleichender und öko-
nomischer Aspekte – als Vertrauensberufe mit besonderen Gemeinwohlaufgaben in der
Zukunft bewahren lässt.

Häufig im Bundestag als Sachverständiger gefragter Generalist ist Martin Henssler schließ-
lich auch bei seinem rechtspolitischen Engagement. Neben dem bereits erwähnten Entwurf
eines Arbeitsvertragsgesetzes, seinem erfolgreichen Eintreten für die Ausklammerung der IT-
Berater aus der Grauzone der prekären Beschäftigung im Rahmen der AÜG-Reform 2017
und dem personengesellschaftsrechtlichen Referat auf dem 71. DJT 2016 kommt auch hier
dem anwaltlichen Berufsrecht besondere Bedeutung zu. Schon bei der 1994 in Kraft getre-
tenen BRAO-Novelle war er als Sachverständiger im Rechtsausschuss des Bundestages
geladen. Seitdem war sein Sachverstand quasi bei jedem für die Anwaltschaft bedeutenden
Vorhaben gefragt. Schon früh hat er die Öffnung der GmbH für die Anwaltschaft gefordert
(vgl. etwa JZ 1992, 697). Dass der Gesetzgeber den Angehörigen Freier Berufe mit der Part-
nerschaftsgesellschaft eine maßgeschneiderte Rechtsform zur Verfügung gestellt hat, hat ihn
sehr gefreut. Auch die Ergänzung des Angebots um die Variante der PartG mbB hat er eng
begleitet. Sein Meisterstück war der 2018 im Auftrag des Deutschen Anwaltvereins, gleich-
wohl frei von Vorgaben erarbeitete Diskussionsvorschlag zum anwaltlichen Gesellschafts-
recht. Dieser kluge und weitsichtige Entwurf war Modell für den Gesetzgeber. Das zum
1.8.2022 in Kraft getretene Gesetz zur Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen und
steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften orientiert sich in fast allen wesentlichen Fra-
gen an den vom Jubilar erarbeiteten Leitlinien.

Neben seinem vielfältigen Wirken als Autor und Herausgeber, als Vorsitzender der Zivil-
rechtslehrervereinigung und Präsident des Deutschen Juristentages hat Martin Henssler sich
auch hochschulpolitisch für seine Fakultät und Universität engagiert. Von 2013 bis 2015 war
er Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, von 2015 bis 2018 Prorektor für Planung
und wissenschaftliches Personal. Der Universität zu Köln ist er – über seine Pensionierung
hinaus – bis heute treu geblieben. Nur 2011 geriet er einmal kurzzeitig ins Wanken, als ihn
das ehrenvolle Angebot erreichte, als Nachfolger von Karsten Schmidt Präsident der Buce-
rius Law School zu werden.

Der tragische und plötzliche Tod seiner ersten Frau Friederike im Jahr 2012 hat eine
große Lücke in das Leben Martin Hensslers gerissen. Jonathan, Simon und Anna Maria,
eben erst dem Elternhaus entwachsen, haben ihm geholfen, diese schwierige Zeit zu über-
winden. Sehr gefreut haben wir uns für Martin Henssler, als er vor einigen Jahren seine
zweite Ehefrau Irma kennengelernt und mit ihr und mit ihren Kindern ein neues familiäres
Glück gefunden hat. Stellvertretend für seine zahlreichen Schülerinnen und Schüler in Wis-
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senschaft, Anwaltschaft, Justiz und Wirtschaft wünschen wir Martin Henssler, dass er noch
viele Jahre in der Wissenschaft und – als Of Counsel der Kanzlei Seitz – in der Praxis tätig
sein kann. Vor allem aber wünschen wir ihm, dass er neben seinen weiterhin vielfältigen
Aufgaben genügend Zeit findet für Reisen mit der Familie, für Literatur und Musik, für Bas-
ketball, Joggen, Wandern und all die anderen Sportarten, denen er sich stets mit großem
Ehrgeiz widmet.
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